
6 DIE MANDANTEN I INFORMATION

Themen dieser Ausgabe

 Informationen zur E-Rechnung

 Mitteilungspflicht bei Verwendung elektronischer 
Registrierkassen

 Informationen für Influencer

 Weiterbeschäftigung eines pensionierten Ge-
schäftsführers

 Abgabesatz zur Künstlersozialversicherung

 Höhe der Aussetzungszinsen möglicherweise 
verfassungswidrig

Ausgabe Nr. 6/2024 (November/Dezember)

Sehr geehrte Mandantin, 
sehr geehrter Mandant,

nachfolgend haben wir in dieser Ausgabe wieder aktuelle Urteile und Neuerungen aus dem Steuer- und Wirtschaftsrecht für Sie 
zusammengestellt. Diese Mandanten-Information beruht auf dem Rechtsstand 27.9.2024.

STEUER- UND WIRTSCHAFTSRECHT

Unternehmer

Informationen zur E-Rechnung
Mit dem sog. Wachstumschancengesetz wurde die Einfüh-
rung der E-Rechnung beschlossen. Die Einführung soll be-
reits ab dem 1.1.2025 in mehreren Etappen erfolgen, wobei
u. a. zwischen der Möglichkeit zum Empfang und der Aus-
stellung der E-Rechnung differenziert wird. Auch wenn vie-
le Details noch nicht endgültig geklärt sind, geben wir Ihnen
hier einen ersten Überblick (Stand: 27.9.2024). Bitte beach-
ten Sie, dass Änderungen noch möglich sind.

Definition der E-Rechnung

Die E-Rechnung ist eine elektronische Rechnung, die in ei-
nem vorgegebenen strukturierten Daten-Format  im Sinne
der europäischen Normenreihe EN 16931 erstellt, übermit-
telt und empfangen wird. Damit wird zugleich eine automa-
tisierte  Weiterverarbeitung  gewährleistet,  insbesondere
können Rechnungsdaten direkt und ohne Medienbruch in
die verarbeitenden Systeme importiert werden.

Hinweis:  Bei  PDF-Dateien sowie anderen nicht  nach der
o. g. Norm strukturierten Formaten wie beispielsweise “.tif”,
“.jpeg”, “.docx-Dateien” handelt es sich nicht um E-Rech-
nungen. Diese Formate eignen sich zwar für eine digitale,
bildhafte  Darstellung der Rechnung,  erfüllen jedoch nicht

die  Anforderungen  an  die  Weiterverarbeitung  der  Rech-
nung.

Zeitplan zur Einführung der E-Rechnung

 Ab dem 1.1.2025 besteht die  Pflicht zur Entgegen-
nahme von E-Rechnungen für im Inland steuerbare Um-
sätze, wenn es sich bei den Beteiligten um inländische
Unternehmen handelt (sog. B2B-Umsätze im Inland).

 Ab dem 1.1.2025 ist die Ausstellung und Übermitt-
lung von E-Rechnungen für B2B-Umsätze im Inland mög-
lich.

 Ab dem 1.1.2027 besteht die Pflicht zur Ausstellung
und Übermittlung  von E-Rechnungen für B2B-Umsätze
im Inland für Unternehmen mit einem Vorjahres-Umsatz
von mehr als 800.000 €.

 Ab 1.1.2028 besteht die Pflicht zur Ausstellung und
Übermittlung von E-Rechnungen für B2B-Umsätze im In-
land für alle inländischen Unternehmen.

Hinweis: Ausgenommen von der E-Rechnungspflicht sind
Rechnungen über bestimmte steuerfreie Leistungen sowie
Rechnungen über Kleinbeträge bis 250 € und Fahrauswei-
se.  Darüber  hinaus  werden Umsätze  an  private  Endver-
braucher  (B2C)  und  nicht  innerdeutsche  B2B-Umsätze
ebenfalls nicht von der E-Rechnungspflicht erfasst.

Handlungsbedarf

Jeder Unternehmer muss ab dem 1.1.2025 – vor allem
technisch – in der Lage sein, eine E-Rechnung zu emp-
fangen.  Denn  für  den  Vorsteuerabzug  ist  grundsätzlich
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eine  ordnungsgemäße  Rechnung  mit  gesondertem  Um-
satzsteuerausweis erforderlich. Hierbei wird nicht differen-
ziert,  um welche Art oder Größe eines Unternehmens es
sich handelt. So müssen z. B. auch Kleinunternehmer, Un-
ternehmer mit nur steuerfreien Umsätzen (z. B. Vermieter
einer Wohnung) und Land- und Forstwirte oder aber auch
(gemeinnützige) Vereine ab dem 1.1.2025 technische Vor-
kehrungen zur Entgegennahme und zur Speicherung von
E-Rechnungen treffen.

Um eine E-Rechnung auf elektronischem Weg entgegen-
nehmen zu können,  reicht  es regelmäßig aus,  wenn der
Rechnungsempfänger  über  ein  E-Mail-Postfach  verfügt.
Abweichend hiervon können die Beteiligten andere elektro-
nische Übermittlungswege vereinbaren, wie die Bereitstel-
lung der Daten mittels elektronischer Schnittstelle oder per
Download über ein Kundenportal. Die bloße Übergabe der
Daten  auf  einem  externen  Speichermedium  (z. B.  USB-
Stick) erfüllt die Anforderung an die Übermittlung in elektro-
nischer Form dagegen nicht. Darüber hinaus sollte zeitnah
mithilfe einer geeigneten Software-Lösung die notwendige
digitale Archivierung der E-Rechnung sichergestellt werden
(mehr zur Aufbewahrungspflicht siehe unten).

Hinweis: Verweigert der Rechnungsempfänger die Annah-
me einer E-Rechnung bzw. ist er technisch hierzu nicht in
der Lage, hat er kein Anrecht auf eine alternative Ausstel-
lung einer sonstigen Rechnung durch den Rechnungsaus-
steller.  In  diesem Fall  gelten die umsatzsteuerrechtlichen
Pflichten des Rechnungsausstellers auch als erfüllt,  wenn
er eine E-Rechnung ausgestellt und sich nachweislich um
eine ordnungsgemäße Übermittlung bemüht hat.

Hinsichtlich der Aufbewahrungspflicht von E-Rechnungen
gelten  die  allgemeinen  Grundsätze  ordnungsgemäßer
Buchführung. So ist der strukturierte Teil einer E-Rechnung
so aufzubewahren,  dass dieser in seinem ursprünglichen
Format vorliegt und u. a. die Anforderungen an die Unver-
änderbarkeit erfüllt werden. Die Aufbewahrungsfrist beträgt
nach derzeitigem Recht zehn Jahre.

Hinweis: Die hier dargestellten Grundsätze basieren auf ei-
nem  Schreiben  des  Bundesfinanzministeriums,  welches
derzeit lediglich als Entwurf vorliegt. Das finale Schreiben
soll im 4. Quartal dieses Jahres veröffentlicht werden. Über
eventuelle Änderungen werden wir Sie an dieser Stelle in-
formieren.

Mitteilungspflicht bei Verwendung 
elektronischer Registrierkassen

Das Bundesfinanzministerium (BMF) teilt mit, dass ab 2025
die Pflicht besteht, den Einsatz oder die Außerbetriebnah-
me elektronischer  Registrierkassen mit  einer  zertifizierten
technischen Sicherheitseinrichtung sowie den Einsatz oder
die Außerbetriebnahme eines EU-Taxameters oder  Weg-
streckenzählers  dem  Finanzamt  elektronisch  mitzuteilen.
Hierdurch soll  das Finanzamt Kenntnis darüber erlangen,
welche elektronischen Aufzeichnungssysteme, die mit einer
zertifizierten  technischen  Sicherheitseinrichtung  versehen
sind, der Unternehmer in seinen Betriebsstätten einsetzt.

Hintergrund: Elektronische Registrierkassen und PC-Kas-
sen müssen grundsätzlich mit einer sog. zertifizierten tech-
nischen Sicherheitseinrichtung ausgestattet  sein,  die eine
Manipulation verhindern soll.  Entsprechendes gilt  für  EU-
Taxameter  und Wegstreckenzähler,  die  vergleichbare  Si-
cherheitsmodule  enthalten.  Der  Gesetzgeber  hat  bereits
geregelt,  dass  Unternehmer  eine  Mitteilungsverpflichtung
über den Einsatz oder die Verwendung derartiger Systeme
erfüllen müssen; bislang war diese Mitteilungspflicht jedoch
ausgesetzt,  weil  noch  kein  Verfahren  zur  elektronischen
Übermittlung der Mitteilung eingerichtet war.

Wesentlicher Inhalt des aktuellen Schreibens des BMF:

Ab dem 1.1.2025 wird die Mitteilungspflicht nun umgesetzt.
Unternehmer, die ein elektronisches Aufzeichnungssystem
verwenden oder  außer  Betrieb  nehmen,  müssen das Fi-
nanzamt  hierüber  informieren  und  hierzu  die  offiziellen
elektronischen  Übermittlungsmöglichkeiten  verwenden.
Dies gilt auch für eine Mitteilung über den Einsatz und die
Außerbetriebnahme  von  EU-Taxametern  und  Wegstre-
ckenzählern.

In der Mitteilung ist u. a. anzugeben, welches elektronische
Aufzeichnungssystem  (einschließlich  EU-Taxameter  und
Wegstreckenzähler) und welche zertifizierte technische Si-
cherheitseinrichtung verwendet oder außer Betrieb genom-
men wird.  Dabei sind die  Anzahl der jeweiligen Systeme
bzw. Sicherheitseinrichtungen und das Datum der Anschaf-
fung bzw. Außerbetriebnahme anzugeben.

Für die Mitteilung gelten folgende Fristen:

 Ist  das  elektronische  Aufzeichnungssystem  (ein-
schließlich  EU-Taxameter  und  Wegstreckenzähler)  vor
dem 1.7.2025 angeschafft  worden,  muss die  Mitteilung
bis zum 31.7.2025 erfolgen.

 Wird das elektronische Aufzeichnungssystem ab dem
1.7.2025 angeschafft, muss die Mitteilung innerhalb eines
Monats nach Anschaffung erfolgen.

 Wird  ein  elektronisches  Aufzeichnungssystem,  wel-
ches  dem  Finanzamt  gemeldet  worden  ist,  ab  dem
1.7.2025 außer Betrieb genommen, ist dies ebenfalls dem
Finanzamt  innerhalb  eines  Monats  nach  Außerbetrieb-
nahme mitzuteilen.

 Ist das elektronische Aufzeichnungssystem vor dem
1.7.2025  endgültig  außer  Betrieb  genommen  worden,
muss dies nur dann mitgeteilt werden, wenn die Anschaf-
fung dem Finanzamt bereits mitgeteilt worden ist.

Hinweis:  Die  Mitteilungspflicht  gilt  auch  dann,  wenn das
elektronische  Aufzeichnungssystem  (einschließlich  Taxa-
meter und Wegstreckenzähler) gemietet oder geleast wor-
den ist,  also nicht  im Eigentum des mitteilungspflichtigen
Unternehmers steht.

Informationen für Influencer
Die Finanzverwaltung des Landes Schleswig-Holstein hat
in einer Kurzinformation zu Einzelfragen der ertragsteuerli-
chen Behandlung von Influencern, die auf sozialen Plattfor-
men (wie z. B. YouTube, Instagram, TikTok oder twitch) tä-
tig sind, Stellung genommen.
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Hintergrund: Unter Influencern versteht man Personen, die
im Internet Produkte oder Dienstleistungen vorstellen und
hierdurch Einnahmen erzielen.  Diese Einnahmen können
durch sog. Affiliate-Links erzielt werden, auf die die Interes-
senten klicken, um derartige oder vergleichbare Produkte
oder  Dienstleistungen  zu  bestellen.  Ferner  können  sich
Einnahmen aus  der  Werbung,  die  während  der  Beiträge
geschaltet wird, ergeben. Und schließlich erhalten die Influ-
encer häufig auch Produkte oder Dienstleistungen kosten-
los zur Verfügung gestellt.

Wesentlicher Inhalt der Kurzinformation:

Grundsätzlich erzielt ein Influencer gewerbliche Einkünfte.

Hinweis: Anders ist dies, wenn ein Freiberufler wie z. B. ein
Anwalt  in  einem  Internetbeitrag  über  Verbraucher-  oder
Mieterrechte informiert. Eine selbständige Tätigkeit, die kei-
ne Gewerbesteuer auslöst, kann bei  einer objektiven Be-
richterstattung, z. B. über eine Reise, zu bejahen sein; al-
lerdings dürfen dann vom Auftraggeber keine Reise- oder
Übernachtungskosten übernommen worden sein.

Zu den Einnahmen gehören die  kostenlos zur Verfügung
gestellten Produkte, z. B. Kosmetik, soweit der Influencer
das Produkt behalten darf; hier ist der gemeine Wert (Ver-
kehrswert) anzusetzen. Soweit er das Produkt aufbraucht,
steht der Einnahme ein gleich hoher Aufwand gegenüber,
so dass sich insoweit kein Gewinn ergibt.

Hinweis:  Betriebseinnahmen liegen auch dann vor, wenn
der Influencer die ihm überlassenen Produkte an seine Fol-
lower im Rahmen eines Preisausschreibens weitergibt.

Aufwendungen für Ernährung, Kleidung und Gesunder-
haltung sind grundsätzlich nicht absetzbar, weil sie zur pri-
vaten Lebensführung gehören. Ein anteiliger Abzug ist we-
gen  des  Fehlens  eines  sachgerechten  Aufteilungsmaß-
stabs in der Regel ebenfalls nicht möglich.

Hinweis:  Anders  ist  dies  bei  Aufwendungen  für  typische
Berufskleidung, die nicht privat getragen werden kann.

Reisekosten sind  absetzbar,  wenn  sie  betrieblich  veran-
lasst sind, z. B. der Besuch eines Kunden oder einer Mes-
se.

Hinweis:  Bei einer gemischt veranlassten Reise, die also
sowohl betrieblich als auch privat veranlasst ist, kann der
betrieblich veranlasste Teil  der Reisekosten als  Betriebs-
ausgaben abgesetzt werden, soweit dieser Anteil  anhand
objektiver Kriterien wie z. B. anhand des Zeitanteils ermit-
telt werden kann.

Ein  sog.  Influencer-Profil  stellt  grundsätzlich  kein  Wirt-
schaftsgut dar, das in den Betrieb eingelegt werden könnte.

Hinweis: Sollte es doch einen kommerzialisierbaren Teil ei-
nes  Namensrechts geben, können für die Bewertung die
Reichweite  (Anzahl  der  Follower) und die  Zusammenset-
zung des Gewinns (Einnahmen durch Affiliate-Links, Wer-
bung,  eigene  Produkte)  herangezogen  werden.  Als  Nut-
zungsdauer wird ein Zeitraum von zehn Jahren akzeptiert.

Finanzverwaltung zur 
Weiterbeschäftigung eines pensionierten 
Geschäftsführers
Das  Bundesfinanzministerium  (BMF)  hat  zur  Weiterbe-
schäftigung eines Gesellschafter-Geschäftsführers, der be-
reits die Altersgrenze erreicht  hat und deshalb Pensions-
zahlungen von der GmbH erhält, Stellung genommen. Da-
bei akzeptiert das BMF grundsätzlich die Zahlung sowohl
einer Pension als auch eines Geschäftsführergehalts,  so-
fern die Höhe der letzten Aktivbezüge vor dem Erreichen
der Altersgrenze insgesamt nicht überschritten wird und es
sich nicht um eine Teilzeitbeschäftigung handelt.

Hintergrund:  Gewinnminderungen  einer  Kapitalgesell-
schaft,  die  durch  das  Gesellschaftsverhältnis  veranlasst
sind, werden als verdeckte Gewinnausschüttung dem Ein-
kommen  der  Kapitalgesellschaft  wieder  hinzugerechnet.
Hierzu zählt  z. B.  ein  überhöhtes  Gehalt  für  den  Gesell-
schafter-Geschäftsführer. Auch der gleichzeitige Bezug von
Versorgungsleistungen  und  einer  Geschäftsführervergü-
tung durch einen GmbH-Gesellschafter kann zu einer ver-
deckten Gewinnausschüttung führen. Der Bundesfinanzhof
(BFH) hat im Jahr 2023 eine verdeckte Gewinnausschüt-
tung jedoch verneint, wenn das Geschäftsführergehalt des
weiterbeschäftigten  Gesellschafters  zusammen  mit  den
Pensionsbezügen  die  Höhe  der  letzten  Aktivbezüge  vor
dem Erreichen der Altersgrenze nicht überschreitet (s. hier-
zu unsere Mandanten-Information 5/2023).

Wesentlicher Inhalt des BMF-Schreibens:

 Das BMF akzeptiert die neue BFH-Rechtsprechung,
wonach  die  Weiterbeschäftigung  eines  Gesellschafter-
Geschäftsführers  nicht  zu einer verdeckten Gewinnaus-
schüttung führt, wenn das Geschäftsführergehalt reduziert
wird  und  zusammen mit  den  Versorgungsbezügen  die
Höhe der letzten Aktivbezüge vor dem Erreichen der Al-
tersgrenze nicht überschreitet.

Hinweis: Im Ergebnis darf der weiterbeschäftigte Gesell-
schafter-Geschäftsführer also nicht mehr von der GmbH
erhalten, als er bis zum Erreichen der Altersgrenze be-
kommen hat. Das bis zum Erreichen der Altersgrenze be-
zogene  Geschäftsführergehalt  ist  rechnerisch  um  die
Pensionszahlungen zu kürzen und stellt die Obergrenze
für das neue Geschäftsführergehalt  nach der Weiterbe-
schäftigung dar.

 Diese  Grundsätze  gelten  auch  dann,  wenn  in  der
Pensionszusage ein  Kapitalwahlrecht  vereinbart  worden
ist,  so dass  der  Gesellschafter-Geschäftsführer  anstelle
der Altersrente eine Abfindung in Höhe des Barwerts der
Rentenverpflichtung fordern darf.

 Das BMF akzeptiert jedoch  keine Teilzeitbeschäfti-
gung des pensionierten Gesellschafter-Geschäftsführers,
weil es eine Teilzeittätigkeit mit dem Aufgabenbild eines
Gesellschafter-Geschäftsführers für nicht vereinbar hält.

Hinweis: Damit widerspricht das BMF dem BFH, der eine
Teilzeitbeschäftigung  des  pensionierten  Gesellschafter-
Geschäftsführers für möglich hält. Dem BFH zufolge ist al-
lerdings die steuerliche Obergrenze entsprechend zu kür-
zen. Hat der Gesellschafter-Geschäftsführer also vor dem
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Erreichen der Altersgrenze 200.000 € verdient, darf er bei
einer Weiterbeschäftigung im Umfang von 50 % nun ma-
ximal 100.000 € als Summe aus Pensionszahlungen und
Geschäftsführervergütung beziehen.

Hinweis: Im Regelfall ist nach dem aktuellen BMF-Schrei-
ben eine Weiterbeschäftigung eines pensionierten Gesell-
schafter-Geschäftsführers,  der  bereits Pensionszahlungen
von seiner GmbH bezieht,  möglich, wenn man die Ober-
grenze beachtet, also die Höhe der letzten Aktivbezüge vor
dem Erreichen der Altersgrenze. Eine Teilzeitbeschäftigung
eines  pensionierten  Gesellschafter-Geschäftsführers  ist
hingegen problematisch,  weil  sie  zum Streit  mit  dem Fi-
nanzamt  führen  dürfte,  so  dass  der  Rechtsweg  zum Fi-
nanzgericht beschritten werden müsste. Das aktuelle BMF-
Schreiben ist in allen noch offenen Fällen anzuwenden.

Abgabesatz zur 
Künstlersozialversicherung
Die Künstlersozialabgabe-Verordnung 2025 wurde kürzlich
im  Bundesgesetzblatt  verkündet.  Damit  beträgt  der  Pro-
zentsatz der Künstlersozialabgabe im Jahr 2025 5,0 Pro-
zent.

Alle Steuerzahler

Höhe der Aussetzungszinsen 
möglicherweise verfassungswidrig
Der VIII. Senat des Bundesfinanzhofes (BFH) hält die der-
zeitige Regelung zur Höhe der Aussetzungszinsen für ver-
fassungswidrig. Da das Gericht nicht selbst über die Ver-
fassungswidrigkeit  einer  Norm entscheiden kann,  hat der
BFH das Bundesverfassungsgericht  (BVerfG) zur Klärung
der Rechtsfrage angerufen. Im konkreten Fall geht es um
den Aussetzungszinssatz in Höhe von 0,5 %, der für den
Zeitraum vom 1.1.2019 bis zum 15.4.2021 erhoben wurde.

Hintergrund:  Einspruch und Klage haben im Steuerrecht
grundsätzlich keine aufschiebende Wirkung, d. h. die Erhe-
bung einer Abgabe wird nicht aufgehalten und der Steuer-
pflichtige  muss  die  festgesetzte  Steuer  zunächst  zahlen.
Die aufschiebende Wirkung von Einspruch und Klage kann
aber  in  einem  summarischen  Verfahren  auf  Antrag bei
ernstlichen Zweifeln an der Rechtmäßigkeit des angefoch-
tenen Bescheids von Finanzamt oder Finanzgericht geson-
dert durch die Aussetzung der Vollziehung (AdV) angeord-
net werden. Für den Steuerpflichtigen bedeutet das einer-
seits, dass er die Steuer zunächst nicht zahlen muss. An-
dererseits droht ihm eine Belastung mit Zinsen, wenn sein
Rechtsmittel endgültig ohne Erfolg bleibt und er die Steuer
„nachträglich“  zahlen  muss.  Er  hat  dann nämlich  für  die
Dauer der AdV und in Höhe des ausgesetzten Steuerbe-
trags Zinsen in Höhe von 0,5 % pro Monat, also 6 % pro
Jahr zu entrichten (sog. Aussetzungszinsen).

Für  Nachzahlungszinsen,  die  bei  einer  Nachzahlung
grundsätzlich  anfallen,  beträgt  der  Zinssatz  für  Verzin-
sungszeiträume seit  dem 1.1.2019  0,15 % pro  Monat  (=
1,8 %  jährlich)  Für  Verzinsungszeiträume  bis  zum
31.12.2018 0,5 % betrug er pro Monat (= 6 % jährlich). Die
Senkung ab 1.1.2019 ist auf eine Entscheidung des BVerfG

zurückzuführen, welches den Zinssatz von 6 % für Nach-
zahlungszinsen für Zeiträume ab dem 1.1.2019 als verfas-
sungswidrig angesehen hat.

Sachverhalt: Der Kläger hatte seinen Einkommensteuerbe-
scheid 2012 angefochten. Dessen Vollziehung setzte das
Finanzamt auf Antrag des Klägers aus. Die Klage war er-
folglos. Aussetzungszinsen von 0,5 % wurden für 78 Mona-
te festgesetzt, u. a. für den Zeitraum von 1.1.2019 bis zum
15.4.2021. Der Kläger wandte sich gegen die Zinsfestset-
zung, in erster Instanz ohne Erfolg.

Entscheidung: Die Richter BFH dagegen halten den Zins-
satz im Zeitraum vom 1.1.2019 bis zum 15.4.2021 für ver-
fassungswidrig:

 Der Zinssatz von 0,5 % monatlich verstößt gegen den
Verhältnismäßigkeitsgrundsatz. Denn er ist für Zeiträu-
me ab dem 1.1.2019 deutlich höher als der Liquiditätsvor-
teil, der sich für den Steuerpflichtigen aufgrund der Aus-
setzung der Vollziehung ergibt. Spätestens seit 1.1.2019
bestand eine Niedrigzinsphase, in der der Liquiditätsvor-
teil des Steuerpflichtigen entsprechend niedrig ausfiel und
geringer als 0,5 % monatlich war.

 Es besteht  eine  nicht  gerechtfertigte  Ungleichbe-
handlung zwischen  Steuerpflichtigen,  die  eine  Ausset-
zung der Vollziehung (AdV) in Anspruch nehmen und sol-
chen, die den streitigen Steuerbetrag direkt leisten. Auch
führt der Zinssatz von 0,5 % monatlich zu einer Ungleich-
behandlung gegenüber Steuerpflichtigen, die für Verzin-
sungszeiträume  ab  dem  1.1.2019  Nachzahlungszinsen
entrichten mussten, deren Zinssatz lediglich 0,15 % mo-
natlich beträgt.

 Darüber hinaus haben Steuerpflichtige in der Regel
keinen Einfluss auf die Dauer des Verfahrens und damit
auch nicht auf die Höhe der Aussetzungszinsen.

Hinweise:  Erfahrungsgemäß  ziehen  sich  Verfahren  vor
dem BVerfG  über  Jahre  hin.  Bis  zu  einer  Entscheidung
kann  gegen  Zinsbescheide,  die  Aussetzungszinsen  für
Zeiträume ab 2019 betreffen, Einspruch eingelegt und das
Ruhen des Verfahrens beantragt werden.

Der  Zinssatz  von  6 % gilt  auch  für  Hinterziehungszinsen
und Stundungszinsen, so dass sich eine Entscheidung des
BVerfG über  die Verfassungsmäßigkeit  der Aussetzungs-
zinsen mittelbar auch auf den Zinssatz für Hinterziehungs-
zinsen und Stundungszinsen auswirken könnte.
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